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gemittelter Punkt der Schnittlinien des Baukörpers mit der natürlichen
Geländeoberfläche
Höchtmaß der baulichen Anlagen: 9,5 m, Traufhöhe: 5,5 m

Schnittlinien des Baukörpers mit Gelände

gemittelte Punkte der Schnittlinien
Bezugspunkt zur Höhe der baulichen Anlage

Bei mehr als 2 unterschiedlich langen Gebäudeseiten sind die beiden längsten
Gebäudeseiten zur Ermittlung der mittleren Schnittpunkte mit der natürlichen
Geländeoberfläche anzunehmen.
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VERFAHRENSVERMERKE
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 22.11.2021.

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck in den
Lübecker Nachrichten am 30.09.2022.

2. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
wurden gem. § 4 Abs. 1 am 15.07.2021 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

3. Auf Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.11.2021 wurde nach § 13 b i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1
i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit abgesehen.

4. Die Gemeindevertretung hat am .................... den Entwurf der 2. Änderung und Ergänzung des
Bebauungsplanes Nr. 3 „westlich To´n Hook“ mit Begründung beschlossen und zur Veröffentlichung
bestimmt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B)
sowie die Begründung haben in der Zeit vom ................ bis ................ während der Dienststunden
(montags bis freitags von 8.00 - 12.00 Uhr und donnerstags von 15.00 - 18.00 Uhr sowie nach
Vereinbarung) nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist
von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am ....................
in den Lübecker Nachrichten ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung der
Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden
unter www.amt-luetau.de ins Internet eingestellt.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
wurden gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB am .................... unterrichtet und zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert.

Lütau, den .....................

................................
Siegel Bürgermeister

(Huster)

7. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und
-bezeichnungen sowie Gebäude innerhalb des Plangeltungsbereiches, mit Stand vom ........................
enthalten und maßstabsgerecht dargestellt sind.

Schwarzenbek, den ...................

................................
Vermessungsbüro
(Sprick und Wachsmuth)

8. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange am .................... geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9. Die Gemeindevertretung hat die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 3, bestehend
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) am .................... als Satzung beschlossen und
die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt.

Lütau, den .....................

................................
Siegel Bürgermeister

(Huster)

10. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) wird
hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Lütau, den .....................

................................
Siegel Bürgermeister

(Huster)

11. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung sowie die Internetadresse der
Gemeinde und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung auf Dauer während der Sprechstunden von
allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, ist am
..................... ortüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, einer
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der
sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit,
Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB)
hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die
Satzung ist mithin am ............................ in Kraft getreten.

Lütau, den .....................

................................
Siegel Bürgermeister

(Huster)

I PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1 Art der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO

1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten (WA 1 bis WA 3) sind die allgemein zulässigen Anlagen für
sportliche Zwecke gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans und somit
nicht zulässig.

1.2 In den Allgemeinen Wohngebieten (WA 1 bis WA 3) sind die allgemein zulässigen Anlagen für
kirchliche und kulturelle Zwecke gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig.

1.3 In den Allgemeinen Wohngebieten (WA 1 bis WA 3) sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen
gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 BauNVO gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des
Bebauungsplans und somit nicht zulässig.

2 Maß der baulichen Nutzung
2.1 Grundflächen baulicher Anlagen

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16, 17 und 19 BauNVO
Die maximal zulässigen Grundflächen der Hauptgebäude in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1
bis WA 3 dürfen durch die Grundflächen von direkt am Hauptgebäude befindlichen Terrassen um
bis zu 25% überschritten werden.

2.2 Höhe baulicher Anlagen
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 und 18 BauNVO

2.2.1 Die Oberkante der Hauptgebäude (OK) bezieht sich auf den höchsten Punkt der das Gebäude nach
oben hin abschließenden Dachhaut.

2.2.2 Die Oberkante der Hauptgebäude als Höchstmaß in Metern ist festgelegt über dem mittleren Punkt
der Schnittlinien des Baukörpers mit der natürlichen Geländeoberfläche. Es sind die beiden längsten
Gebäudeseiten zu mitteln. Die Ermittlung des mittleren Punktes der Schnittlinien des Baukörpers ist
in der Nebenzeichnung „Bestimmung der Gebäudehöhe“ dargestellt.
Als Bezugspunkte für die natürliche Geländeoberfläche sind die vermessungstechnisch ermittelten
Höhenpunkte und Höhenlinien im Plangeltungsbereich maßgebend, die sich auf das Höhensystem
DHHN2016 beziehen und in der Planzeichnung dargestellt sind.

2.2.3 Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen dürfen durch Lüftungsanlagen, Lichtkuppeln und
sonstige technisch notwendige Dachaufbauten um maximal 1,5 m überschritten werden. Der
höchstzulässige Flächenanteil aller Überschreitungen ist auf insgesamt 20% der zugehörigen
Dachfläche begrenzt. Die vorgenannten Aufbauten müssen mindestens einen Abstand
entsprechend ihrer Höhe von der baulich zugeordneten Dachkante aufweisen. Solaranlagen sind
von der Flächenbeschränkung ausgenommen.

3 Bauweise
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO
Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA1 bis WA3 definiert sich die abweichende Bauweise als
offene Bauweise mit der Maßgabe, dass die längste Gebäudeseite bei Einzelhäusern 15 m und bei
Doppelhäusern 25 m nicht überschreiten darf.

4 Flächen für Nebenanlagen, für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14 BauNVO
In den Allgemeinen Wohngebieten sind zwischen der straßenseitigen Grenze der überbaubaren
Grundstücksfläche und der Straßenbegrenzungslinie Garagen, Stellplätze, überdachte Stellplätze
(Carports) sowie untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO
unzulässig.

5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

5.1 Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 1 sind je volle 500 m² Grundstücksfläche eine
Wohnung zulässig. Je Wohngebäude sind bis zu zwei Wohnungen zulässig.

5.2 Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 sind je volle 600 m² Grundstücksfläche eine
Wohnung zulässig. Je Wohngebäude sind bis zu zwei Wohnungen zulässig.

5.3 Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 3 sind je volle 400 m² Grundstücksfläche eine
Wohnung zulässig. Je Wohngebäude sind bis zu zwei Wohnungen zulässig.

5.4 Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 1 bis WA 3 stellen Doppelhäuser eine Gebäudeeinheit
dar, so dass je Doppelhaushälfte eine Wohneinheit zulässig ist.

5.5 Bezugsgröße ist in den Ziffern 5.1 bis 5.3 die Fläche der späteren Baugrundstücke innerhalb der
Allgemeinen Wohngebiete WA 1 bis WA 3.

6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

6.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind die privaten Einfahrten zu Garagen, Stellplätzen und
überdachten Stellplätzen (Carports) dauerhaft wasser- und luftdurchlässig auszubilden. Der
Oberbau ist gleichfalls wasserdurchlässig auszubilden.

6.2 Die in der Planzeichnung festgesetzte Fläche für Landschaftseingrünung ist durchgehend und
mindestens zweireihig mit gebietseigenen Sträuchern zu bepflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei
Abgang durch gebietseigene Sträucher zu ersetzen. Es sind die Arten der Pflanzenliste 1 in
mindestens der vorgegebenen Pflanzqualität zu verwenden.

7 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

7.1 Auf der öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung sind mindestens 5 Laubbäume
mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen in 1 m Höhe, zu pflanzen, dauerhaft zu
erhalten und bei Abgang durch einen gleichartigen Laubbaum zu ersetzen. Es sind die Arten der
Pflanzenliste 2 in mindestens der vorgegebenen Pflanzqualität zu verwenden.

7.2 Die in der Planzeichnung festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von Sträuchern ist durchgehend und
mindestens zweireihig mit gebietseigenen Sträuchern zu bepflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei
Abgang durch gebietseigene Sträucher zu ersetzen. Es sind die Arten der Pflanzenliste 1 in
mindestens der vorgegebenen Pflanzqualität zu verwenden.

7.3 Pro Grundstück ist mindestens ein gebietseigener Laubbaum oder Obstbaum zu pflanzen, dauerhaft
zu erhalten und bei Abgang durch einen gebietseigenen Laubbaum oder Obstbaum auf dem
Grundstück zu ersetzen.

II BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN
§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 86 Landesbauordnung Schleswig-Holstein

8 Festsetzungen für Dächer
§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBO S-H

8.1 In den WA 1 bis WA 3 sind als Dachformen für die Hauptgebäude ausschließlich Pultdächer und
gleichseitige Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer mit einer Dachneigung von > 25 Grad zulässig.

8.3 In den WA 1 und WA 2 sind für Pultdächer nur Dachneigungen bis maximal 35 Grad zulässig.
8.4 Im WA 3 sind für Pultdächer nur Dachneigungen von 7 Grad bis maximal 20 Grad zulässig.
8.5 Bei Pultdächern ist eine Kombination mit einem Flachdach zulässig.
8.6 Bei Pultdächern muss der First auf der höheren Gebäudeseite um mindestens 1,50 m zur Traufe

zurückspringen.

8.7 Ausnahmsweise sind bei Hauptgebäuden Pultdächer und gleichseitige Sattel-, Walm- und
Krüppelwalmdächer mit einer Dachneigungen von < 25 Grad, mindestens jedoch 15 Grad zulässig,
soweit diese als begrünte Dächer mit einer extensiven Dachbegrünung ausgeführt werden.

8.8 Bei Hauptbaukörpern und bei Nebenanlagen sind für die Dacheindeckung nicht hochglänzende
Materialien in Anthrazit, roten, rotbrauen und dunkelgrünen Farben zulässig. Ausgenommen sind
begrünte Dächer.

8.9 Solaranlagen sind zulässig. Die Neigung und Ausrichtung der Solarmodule muss der Neigung und
der Ausrichtung des Daches entsprechen.

8.10 Für Nebenanlagen sind ergänzend flachgeneigte Dächer mit einer Dachneigung < 15 Grad
allgemein zulässig.

9 Festsetzungen für die äußere Gestaltung baulicher Anlagen
§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBO S-H

9.1 Fassaden sind in Verblendmauerwerk in roten und rotbrauen Farben, in Holz in roten und rotbrauen
Farben und den natureigenen Farben oder als weiße Putzfassade zulässig.
Andere Materialien und Farben können aus gestalterischen Gründen in untergeordnetem
Flächenanteil ergänzt werden.

9.2 Für Nebengebäude gelten die gestalterischen Festsetzungen der Hauptgebäude.

10 Erforderliche Stellplätze
§ 86 Abs. 1 Nr. 5 LBO S-H
In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 3 ist pro Wohnung mindestens 1 Stellplatz
nachzuweisen.

11 Festsetzungen für die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke
§ 86 Abs. 1 Nr. 6 LBO S-H
Die Vorgärten sind je Grundstück zu mindestens 50 % als Vegetationsflächen (z.B. Rasen, Gräser,
Stauden, Kletterpflanzen, Gehölze) anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Kombinationen mit
natürlich vorkommenden mineralischen Feststoffen (z.B. Kies, Bruchsteine, Bruchsteinmauer) sind
bis zu einem Drittel der Vegetationsflächen zulässig. In den Vegetationsflächen ist nur die
Verwendung von offenporigen, wasserdurchlässigen Materialien zulässig. Dies gilt auch innerhalb
des Bodenaufbaus. Wasserundurchlässige Sperrschichten, wie z.B. Abdichtungsbahnen, sind
unzulässig.
Als Vorgarten gilt die Fläche zwischen der erschließungsseitigen Baugrenze und der
Straßenbegrenzungslinie.

12 Festsetzungen für Einfriedungen
§ 86 Abs. 1 Nr. 6 LBO S-H
Die Höhe der Einfriedungen zu den vorderen festgesetzten Verkehrsflächen wird auf maximal 1,20
m über dem jeweils zugehörigen Geländeniveau begrenzt. Die Höhe der Einfriedungen entlang der
seitlichen Grundstücksgrenzen wird auf maximal 1,50 m über dem jeweils zugehörigen
Geländeniveau begrenzt.
Zulässig sind Konstruktionen aus Holz, Schmiedeeisen, Feldsteinen, Pflanzungen und
Stabgitterzäunen.

TEIL B - TEXT

PLANZEICHENERKLÄRUNG

I FESTSETZUNGEN

4 Verkehrsflächen

Planzeichen Erläuterungen Rechtsgrundlagen

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

1 Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
§§ 1 bis 11 BauNVO

Allgemeines Wohngebiet mit Nummerierung § 4 BauNVO

Grundflächenzahl als HöchstmaßGRZ 0,25 § 19 BauNVO

2 Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
§§ 16 bis 21 BauNVO

OK 8,00 m § 18 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse als HöchstmaßII § 20 BauNVO

3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare
Grundstücksflächen

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
§§ 22 und 23 BauNVO

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig § 22 BauNVO

Baugrenze § 23 BauNVO

WA

ED

6 Grünfläche § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Grünfläche privat/öffentlich

Zweckbestimmung

Gehölzstreifen als SichtschutzG

p

Traufhöhe Hauptgebäude als Höchstmaß in Metern über dem
mittleren Punkt der Schnittlinien des Baukörpers mit der
natürlichen Geländeoberfläche. Es sind die beiden längsten
Gebäudeseiten zu mitteln.

TH 5,50 m

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung:

Notzu-/-ausfahrtN

Verkehrsberuhigter Bereich

Rad- und Fußweg

abweichende Bauweise § 22 BauNVOa

Oberkante Hauptgebäude als Höchstmaß in Metern

§ 18 BauNVO

Straßenbegrenzungslinie

Distanzgrün

Ö

Umgrenzung von Flächen für die Regelung des
Wasserabflusses

7 Flächen zur Regelung des Wasserabflusses § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

Zweckbestimmung:
Sickergraben mit Rückhaltefunktion für NiederschlagswasserSi

Fläche für die Abwasserbeseitigung

5 Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsor-
gung und Abwasserbeseitigung sowie für
Ablagerungen

§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

Zweckbestimmung:
Versickerungsbecken für Niederschlagswasser

D

LE Landschaftseingrünung

Umgrenzung von Flächen für Maßhanmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

8 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

LE Landschaftseingrünung

Es gelten das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221), die
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) und die
Planzeichenverordnung (PlanzVO) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802)

vorhandene Gebäude

vorhandene Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

16

52
8

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Sträuchern

9 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie Bindungen für die Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

10 Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung

§ 9 Abs. 7 BauGB

Höhenlinie Bestand über DHHN2016

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen einer Hecke

in Aussicht genommene Grundstücksgrenze

II DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

künftig entfallender Baum

III PLANUNTERLAGE

eingemessener Einzelbaum

7,0m

künftig entfallende Versickerungsmulde

Schnittlinie mit Schnittbezeichnung

Maßangabe in Metern

Radius des Wendekreises

K

R12.0

A A'

Kennziffer für Grundstücke(1)

Jeweils zulässige Dachform für Hauptgebäude
Sattel- (SD), Walm- (WD), Krüppelwalm- (KD), Pultdach (PD)

§ 9 Abs. 4 BauGB
§ 84 LBO

SD/WD/KD/PD

Erhaltung von Bäumen

in Aussicht genommene Parkplätze

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende
Flächen zugunsten der Anlieger sowie der Ver- und
Entsorgungsunternehmen

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung § 16 Abs. 5 BauNVO

Anpflanzung von Bäumen

Höhenpunkt Bestand über DHHN201627.28

III HINWEISE
1 Artenschutz

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen
AV1 Fledermäuse (Bauzeitenregelung)
Baumfällungen und Gehölzrodungen finden nur dann statt, wenn sich keine Fledermäuse darin
aufhalten. Da keine geeigneten Winterquartiere in den Bäumen vorhanden sind, ist ein problemloses
Fällen außerhalb der sommerlichen Aktivitätsphase der Tiere möglich (im Zeitraum zwischen dem
01.12. und dem 28./29.02. des jeweiligen Folgejahres).
Alternativ: Bei einem Baubeginn innerhalb der sommerlichen Aktivitätsphase werden Gehölze erst
dann gefällt, wenn durch eine Biologin oder durch einen Biologen entsprechende Negativnachweise
erbracht worden sind. Es erfolgt eine Höhlenkartierung mit Eignungsprüfung (unter Einsatz von
Klettertechnik oder Hubsteiger), vorhandene Höhlen werden auf Besatz geprüft und ggf.
verschlossen.
AV2 Haselmaus (Bauzeitenregelung)
Der Gehölzrückschnitt an Knicks und Feldhecken erfolgt im Winter zwischen dem 01.12. und dem
28./29. Februar.
AV3 Amphibien (Bauzeitenregelung)
Sofern Bauarbeiten während der Hauptzeit der Amphibienwanderung stattfinden (zwischen dem 1.
Februar und dem 31. Juli), finden Bau- und Materialtransporte entlang der Baustraße erst 1 Stunde
nach Sonnenaufgang und 1 Stunde vor dem Sonnenuntergang statt. Da Amphibien überwiegend
nachts wandern, können Tötungen und Verletzungen vermieden werden.
AV4 Brutvögel (Bauzeitenregelung)
Tötungen von Vögeln können vermieden werden, indem sämtliche Eingriffe (Baumfällungen,
Rodungen, Arbeiten zur Baufeldfreimachung, Abschieben und Abgraben von Boden und sonstige
Vegetationsbeseitigungen sowie der Abtransport von Holz, Schnittgut etc. sowie spätere
Bauarbeiten) außerhalb der Brutperiode stattfinden, d.h. zwischen dem 1. Oktober und dem 1. März.
Alternativ:

1. Die Baumaßnahmen setzen vor Beginn der Brutperiode und ohne Unterbrechung ein, also vor
dem 1. März, um eine Ansiedlung von Brutvögeln zu vermeiden.

2. Bei einem vorgesehenen Baubeginn innerhalb der Brutperiode ist dieser nur möglich, wenn
Negativnachweise durch eine Biologin oder durch einen Biologen erbracht werden
(Brutvogelkartierung), v.a. dann, wenn die Flächen längere Zeit brachlagen.

Vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme (CEF)
CEF1 Fledermäuse (Ersatzquartiere):
Da es sich teilweise um gefährdete Arten handelt (Großer Abendsegler, Breitflügel- und
Rauhautfledermaus, alle Rote Liste 3), wird der Ausgleich vorgezogen als CEF-Maßnahme vor Ort
erbracht.
Ersatzquartiere (Anzahl 5 Stück):
3 Spaltenkästen an Bäumen
2 Großraumhöhlen an Bäumen
Da im Plangeltungsbereich keine passenden Bäume für die Anbringung vorhanden sind, müssen
die Ersatzquartiere an Bäumen außerhalb des Plangeltungsbereichs angebracht werden. Hierfür
eignen sich die Bäume der Waldfläche südwestlich des Plangeltungsbereichs, Flurstück 16 der
Flur 2, Gemarkung Lütau. Das Flurstück liegt im Eigentum der Gemeinde Lütau.
Von der festgelegten Anzahl der Ersatzquartiere kann abgewichen werden, sofern der unteren
Naturschutzbehörde nachgewiesen wird, dass tatsächlich geringere Betroffenheiten entstehen.

2 Gehölzschutz während der Bauarbeiten
Zum Schutz von Bäumen sind diese im Baubereich durch einen Zaun und/oder durch andere
Maßnahmen nach der DIN 18920 zu sichern.

3 Denkmalschutz
§ 12 Abs. 2 Nr. 6 Denkmalschutzgesetz
Das Plangebiet liegt in einem archäologischen Interessensgebiet. Es handelt sich hier um Flächen,
von denen bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale
befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen nach § 13 in Verbindung mit § 12 Abs. 2 Nr. 6
DSchG der Genehmigung des Archäologischen Landesamtes, Brockdorff-Rantzau-Str. 70 in 24837
Schleswig als obere Denkmalschutzbehörde.
§ 15 Denkmalschutzgesetz
Wenngleich innerhalb des Plangebietes zunächst keine gesetzlich geschützten Kulturdenkmale
vorhanden sind, erfolgt ein Hinweis auf den § 15 Denkmalschutzgesetz zur Sicherung bei
Entdeckung eines Kulturdenkmales.
Denkmale sind gemäß § 8 Absatz 1 DSchG unabhängig davon, ob sie in der Denkmalliste erfasst
sind, gesetzlich geschützt.
Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat gemäß § 15 DSchG dies unverzüglich unmittelbar
oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht
ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des
Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den
Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder
eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal
und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder
Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf
von vier Wochen seit der Mitteilung.
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.
In der Bauphase sind die Belange der Archäologie durch eine archäologische Baubegleitung zu
berücksichtigen.

4 Bodenschutz
Gemäß § 2 des Landesbodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchG) sind Anhaltspunkte für das
Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der unteren
Bodenschutzbehörde mitzuteilen.
Zum Schutz des Oberbodens sind die Vorgaben der DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und
Durchführung von Bauvorhaben“ zu berücksichtigen.

5 Löschwasser/Brandschutz
Die Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung ist gemäß § 2 BrSchG (Gesetz über den
Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren) sicherzustellen. Als Arbeitshilfe zur
Bereitstellung und Bemessung des Löschwasserbedarfs dienen die DVWG (Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches) Arbeitsblätter W 405, W 331 und W 400. Die erforderliche
Löschwassermenge beträgt mindestens 48 cbm/h für eine Löschdauer von 2 Stunden.
Die Löschwassermenge von 48 cbm/h über die Dauer von 2 Stunden wird durch die
VersorgungsBetriebe Elbe GmbH maximal sichergestellt. Ein Löschwasserhydrant befindet sich im
Bestandsgebiet To´n Hook. Die VersorgungsBetriebe Elbe GmbH werden im Neubaugebiet einen
neuen Hydranten errichten, der maximal 48 cbm/h über die Dauer von 2 Stunden zur Verfügung
stellen wird.
Sind in dem Gebiet weiche Bedachungen oder nicht mindestens feuerhemmende Außenwände
vorhanden oder geplant, ist eine Löschwassermenge von 96 cbm/h für eine Löschdauer von 2
Stunden bereitzuhalten.

6 Einsichtnahme in DIN-Normen, Richtlinien und sonstige Normen
Die in dieser Satzung in Bezug genommen DIN-Normen, Normen und Richtlinien können bei der
Amtsverwaltung des Amtes Lütau, Amtsplatz 5, 21481 Lauenburg/Elbe, während der allgemeinen
Öffnungszeiten oder nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen werden.

IV PFLANZLISTEN
Pflanzenliste 1:
Sträucher (2 x verpflanzt 150/175 cm):
Hasel (Corylus avellana), Weißdorn (Crataegus monogyna), Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus
laevigata), Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Gewöhnliche Heckenkirsche (Lonicera
xylosteum), Schlehe (Prunus spinosa), Echter Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Hundsrose (Rosa
canina), Ohr-Weide (Salix aurita), Holunder (Sambucus nigra), Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum
opulus)

Pflanzenliste 2:
Bäume (Hochstamm, 3 x oder 4 x verpflanzt, Stammumfang 18-20 cm):
Mehlbeere (Sorbus aria und Sorten), Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia), Feld-Ahorn
(Acer campestre und Sorten), Weißdorn (Crataegus monogyna und Sorten)

V VERHÄLTNIS ZU ANDEREN RECHTSVORSCHRIFTEN
Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle planungs- und bauordnungsrechtlichen
Festsetzungen der folgenden Bebauungspläne der Gemeinde Lütau außer Kraft:
- Bebauungsplan Nr. 3 für das Gebiet zwischen Redderallee und Bundesstraße 209 mit Rechtskraft

vom 21.02.2002

Planzeichen Erläuterungen Rechtsgrundlagen
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Bestimmung der Gebäudehöhe

Darstellung ohne Normcharakter
Profil A - A'   Planstraße

Profil B - B'    Notzufahrt Einsatzfahrzeuge

TEIL A - Planzeichnung

N

SATZUNG DER GEMEINDE LÜTAU ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 3, 2. ÄNDERUNG UND ERGÄNZUNG

Satzung der Gemeinde Lütau
über den Bebauungsplan Nr. 3,
2. Änderung und Ergänzung
für das Gebiet westlich To´n Hook

M. 1 : 1.000

Präambel
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 86 der Landesbauordnung, wird nach
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom .................... folgende Satzung über die 2. Änderung
und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 3 "westlich To´n Hook", bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:
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